
Schriftliche Anfrage 
des Abgeordneten Harry Scheuenstuhl SPD 
vom 28.02.2024

Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus: 
Förderprogramme – Stand 2024

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie viele Förderprogramme werden explizit vom Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) vor-
gehalten?  3

1.2 Welche Förderprogramme sind dies (bitte aufgeschlüsselt angeben)? 3

1.3 Was wird von den jeweiligen Programmen gefördert (bitte stichpunkt-
artige Aufzählung)?  3

2.1 An wie vielen Förderprogrammen beteiligt sich das StMELF darüber hi-
naus (z. B. Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung etc.)?  3

2.2 Welche Förderprogramme sind dies (bitte stichpunktartige Auf-
zählung)?  3

2.3 Was wird von den jeweiligen Programmen gefördert (bitte stichpunkt-
artige Aufzählung)?  3

3.1 Welche Fördersummen wurden in eigenen Förderprogrammen in den 
letzten acht Jahren vergeben (bitte aufgeschlüsselt nach Programmen 
und Regierungsbezirken angeben)?  3

3.2 Welche Fördersumme wurden in den letzten acht Jahren in Program-
men, an denen das StMELF beteiligt ist, vergeben (bitte aufgeschlüsselt 
nach Staatsministerien, Programmen und Regierungsbezirken an-
geben)?  3

4.1 In welcher Höhe wurden Mittel in den letzten acht Jahren im Vergleich 
zum ursprünglichen Ansatz nicht abgerufen (bitte aufgeschlüsselt 
nach Programmen und Regierungsbezirken angeben)?  3

4.2 Welche Gründe sind der Staatsregierung hierfür bekannt? 3

4.3 Inwieweit spielen dabei nach Ansicht der Staatsregierung bürokratische 
Hürden eine Rolle?  4
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5.  Wie hoch sind die jährlichen Personal- und Verwaltungskosten, die 
mit der Prüfung, Verteilung und Koordinierung der Fördermittel in di-
rektem Zusammenhang stehen (beispielsweise Stellen im StMELF, 
an den Regierungen, LEADER-Manager usw.; bitte aufgeschlüsselt 
nach Programmen und Jahren seit 2016 angeben)?   4

  Anlage   5

Hinweise des Landtagsamts   8
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Antwort 
des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus  
vom 07.05.2024

1.1 Wie viele Förderprogramme werden explizit vom Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) 
vorgehalten?

1.2 Welche Förderprogramme sind dies (bitte aufgeschlüsselt angeben)?

1.3 Was wird von den jeweiligen Programmen gefördert (bitte stichpunkt-
artige Aufzählung)?

2.1 An wie vielen Förderprogrammen beteiligt sich das StMELF darüber 
hinaus (z. B. Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung etc.)?

2.2 Welche Förderprogramme sind dies (bitte stichpunktartige Auf-
zählung)?

2.3 Was wird von den jeweiligen Programmen gefördert (bitte stichpunkt-
artige Aufzählung)?

3.1 Welche Fördersummen wurden in eigenen Förderprogrammen in den 
letzten acht Jahren vergeben (bitte aufgeschlüsselt nach Program-
men und Regierungsbezirken angeben)?

3.2 Welche Fördersumme wurden in den letzten acht Jahren in Program-
men, an denen das StMELF beteiligt ist, vergeben (bitte aufgeschlüsselt 
nach Staatsministerien, Programmen und Regierungsbezirken an-
geben)?

4.1 In welcher Höhe wurden Mittel in den letzten acht Jahren im Vergleich 
zum ursprünglichen Ansatz nicht abgerufen (bitte aufgeschlüsselt 
nach Programmen und Regierungsbezirken angeben)?

4.2 Welche Gründe sind der Staatsregierung hierfür bekannt?

Die Fragen 1.1 bis 4.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Zur Beantwortung wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Eine Aufschlüsselung der jeweiligen Fördersummen nach Regierungsbezirken ist an-
hand der Datenlage leider nicht möglich.

Da die Aufbewahrungsfristen nach Art. 71 Bayerische Haushaltsordnung fünf Jahre 
betragen, erfolgt die Beantwortung der Fördersummen ab 2019.
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4.3 Inwieweit spielen dabei nach Ansicht der Staatsregierung büro-
kratische Hürden eine Rolle?

Ob und ggf. in welchem Umfang bürokratische Hürden aus Sicht von Förderinteressenten 
bestehen und zu einem fehlenden Mittelabruf beitragen können, ist nicht bekannt.

Bisher haben das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Touris-
mus keine Rückmeldungen erreicht, dass die Förderabwicklung zu bürokratisch wäre.

5.  Wie hoch sind die jährlichen Personal- und Verwaltungskosten, die 
mit der Prüfung, Verteilung und Koordinierung der Fördermittel in 
direktem Zusammenhang stehen (beispielsweise Stellen im StMELF, 
an den Regierungen, LEADER-Manager usw.; bitte aufgeschlüsselt 
nach Programmen und Jahren seit 2016 angeben)?

An der Prüfung, Verteilung und Koordinierung der Fördermittel sind grundsätzlich 
mehrere Stellen beteiligt, die jeweils auch mit anderen Aufgaben betraut sind. Die 
Personal- und Verwaltungskosten können daher den einzelnen Förderprogrammen 
nicht eindeutig zugeordnet werden.
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Anlage 1 
Schriftliche Anfrage des MdL Scheuenstuhl vom 29.02.2024 
Az. Z3-7270-1/127 vom 07.05.2024 

Förderprogramme im Bereich des StMELF 

Stand: 25.04.2024 

Mittelherkunft bewillige Fördersummen ausbezahlte Fördersummen nicht abgerufene Fördersummen (bew. Mittel ./. Ausbez. Mittel) 

lfd. Nr. Name RL/Einzelförderung 
Fördergegenstand 

(Stichpunkte) 
EU GAK Land Bund 

bew. Mittel in 2019 

(€) 

bew. Mittel in 2020 

(€) 

bew. Mittel in 2021 

(€) 

bew. Mittel in 2022 

(€) 

bew. Mittel in 2023 

(€) 

ausbez. Mittel in 

2019 

ausbez. Mittel in 

2020 

ausbez. Mittel in 

2021 

ausbez. Mittel in 

2022 

ausbez. Mittel in 

2023 

nicht abgerufene 

Mittel 2019 

nicht abgerufene 

Mittel 2020 

nicht abgerufene 

Mittel 2021 

nicht abgerufene 

Mittel 2022 

nicht abgerufene 

Mittel 2023 
Gründe 

1 
Richtlinie zur Förderung der landwirtschaftlichen Familienberatung 

in Bayern (FamBeR) 

Maßnahmen in der Aus- und 

Weiterbildung, Beratung 
Nein Nein Ja Nein 185.400,00 € 162.000,00 € 162.000,00 € 194.400,00 € 248.000,00 € 251.400,00 € 153.000,00 € 152.460,00 € 143.900,00 € 159.420,00 € 153.500,00 € 9.000,00 € 9.540,00 € 50.500,00 € für 2023: 80% Auszahlung, da ausstehender Verwendungsnachweis 

2 

Richtlinie für die Durchführung der zwischenbetrieblichen 

wirtschaftlichen Betriebshilfe und des zwischenbetrieblichen 

Maschineneinsatzes in der Land- und Forstwirtsch. durch das KBM 

und die Maschinenringe (RL vom 15.12.20)  

Maßnahmen in der Aus- und 

Weiterbildung, Beratung 
Nein Nein Ja Nein 1.980.000,00 € 2.046.800,00 € 2.182.650,00 € 2.329.560,00 € 2.242.130,00 € 2.216.411,46 € 2.191.431,03 € 2.203.246,83 € 2.237.159,02 € 2.242.130,00 € - 236.411,46 € - 144.631,03 € - 20.596,83 € 

Erhöhung Auszahlungssumme aufgrund Mittelübertragung aus sozialer 

Betriebshilfe in den Jahren 2019 - 2021. 

Im Jahr 2022 Rückzahlung nicht benötigter Fördermittel auf Antrag des 

KBM. 

3 

Förderung von Baumaßnahmen im Bereich der agrar- und 

forstwirtschaftlichen Fachschulen, Fachakademien und 

überbetrieblichen Ausbildungsstätten (BauFöR) 

Maßnahmen in der Aus- und 

Weiterbildung, Beratung 
Nein Nein Ja Nein 1.642.000,00 € 3.493.000,00 € 1.594.000,00 € 260.000,00 € 444.000,00 € 1.905.000,00 € 3.708.409,00 € 2.011.600,00 € 208.000,00 € 581.800,00 € - 263.000,00 € - 215.409,00 € - 417.600,00 € 

HH-Mittel sind durch Bescheide gebunden; Restzahlungen erfolgen 

nach Prüfung des Verwendungsnachweises; 

Verpflichtigungsermächtigung über 3,0 Mio. für eine Baumaßnahme, die 

sich verzögert hat 

4 
Richtlinie zur Förderung von Beratungsleistungen im Rahmen der 

Verbundberatung (BerFöR), Fortführung der Richtlinie 

Maßnahmen in der Aus- und 

Weiterbildung, Beratung 
Nein Nein Ja Nein 6.293.870,00 € 6.208.435,00 € 5.952.605,00 € 7.707.638,00 € 8.296.548,00 € 5.228.345,70 € 5.211.574,19 € 5.074.028,10 € 6.083.879,92 € 6.394.664,00 € 1.065.524,30 € 996.860,81 € 878.576,90 € 

für 2022 und 2023: Verwendungsnachweise noch nicht abgeschlossen, 

deshalb Auszahlung nur 80 % der bewilligten Mittel 

5 

Richtlinien zur Vergabe des Meisterbonus und des Meisterpreises 

der Bayerischen Staatsregierung (vom 3.7.2013, Az. IV/5f- 

4600/1633/6; letzte Änderung vom 9.12.2020) 

Maßnahmen in der Aus- und 

Weiterbildung, Beratung 
Nein Nein Ja Nein 1.817.500,00 € 1.899.500,00 € 1.886.000,00 € 1.714.000,00 € 2.453.000,00 € 1.817.500,00 € 1.899.500,00 € 1.886.000,00 € 1.714.000,00 € 2.453.000,00 € - € - € - € 

6 

Ausbildung in der Land-und Hauswirtschaft, Fortbildung 

(Vorbereitung auf die Meisterprüfung) in der Land- und 

Hauswirtschaft Bildungsförderungsrichtlinie (BiFöR) (einschließl. 

Revierjagdmeisterprüfung bzw. Revierjägerprüfung - Ref. F6) 

Maßnahmen in der Aus- und 

Weiterbildung, Beratung 
Nein Nein Ja Nein 2.227.653,00 € 1.668.515,00 € 1.996.491,00 € 2.255.845,00 € 2.622.255,00 € 2.227.653,00 € 1.668.515,00 € 1.996.491,00 € 2.255.845,00 € 2.622.255,00 € - € - € - € 

7 
Förderung der Landjugendorganisationen (Richtlinie zur Förderung 

der Landjugendorganisationen (LJO) vom 08.11.2021) 

Maßnahmen in der Aus- und 

Weiterbildung, Beratung 
Nein Nein Ja Ja 620.750,00 € 767.038,00 € 807.910,00 € 776.700,00 € 776.700,00 € 620.750,00 € 767.038,00 € 772.362,00 € 621.360,00 € 621.360,00 € - € - € 35.548,00 € für 2023: 80% Auszahlung, da ausstehender Verwendungsnachweis 

8 

Verwaltungsanweisung des Bayerischen Staatsministeriums für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Förderung der 

Bildungszentren Ländlicher Raum in Bayern 

Maßnahmen in der Aus- und 

Weiterbildung, Beratung 
Nein Nein Ja Nein 1.170.240,00 € 1.170.240,00 € 1.197.710,00 € 1.261.490,00 € 1.256.200,00 € 936.192,00 € 936.192,00 € 958.168,00 € 1.009.192,00 € 1.004.960,00 € 234.048,00 € 234.048,00 € 239.542,00 € 

Mittel sind alle durch Bescheide gebunden; Restzahlungen erfolgen nach 

Prüfung des Verwendungsnachweises; 

9 

ELER 2014 - 2022 und EURI Richtlinie für die Dorferneuerungs- und 

Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms 2014 bis 

2022 und des EURI-Programms in Bayern (14.12.2021) 

Dorferneuerungs- und 

Infrastrukturprojekte im Rahmen von 

ELER 2014 - 2020 und des EURI 

Ja Ja Ja Nein 7.500.000,00 € 10.176.000,00 € 15.284.000,00 € 10.578.000,00 € 6.034.000,00 € 7.500.000,00 € 10.176.000,00 € 15.284.000,00 € 10.578.000,00 € 6.034.000,00 € - € - € - € - € - € 
Die Abfinanzierung der bewilligten Mittel von 2019 bis 2023 erfolgt bis 

Ende 2025 

10 

Richtlinie zur Förderung von Investitionen in 

Pyrolysedemonstrationsanlagen zur Herstellung von 

Pflanzenkohlen: DemoPyro 

Förderung nachwachsender 

Rohstoffe / Biomasse 
Nein Nein Ja Nein 60.000,00 € - € - € - € - € 60.000,00 € Verzögerungen bei den Projektierern 

11 LEADER 
Strukturentwicklung im ländlichen 

Raum 
Ja Nein Ja Nein 23.977.421,84 € 12.607.583,88 € 14.625.251,12 € 32.298.157,32 € 15.403.126,99 € 11.592.535,94 € 15.308.549,80 € 13.647.400,88 € 14.236.083,01 € 15.088.285,35 € 12.384.885,90 € - 2.700.965,92 € 977.850,24 € 18.062.074,31 € 314.841,64 € 

Die Abfinanzierung der bewilligten Mittel von 2019 bis 2023 erfolgt bis 

Ende 2025 

12 
Dorferneuerung; Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug des 

Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR vom 30.11.2021) 
Maßnahmen in der Dorferneuerung Nein Ja Ja Nein 74.600.000,00 € 84.176.000,00 € 93.823.000,00 € 105.243.000,00 € 91.866.000,00 € 74.600.000,00 € 84.176.000,00 € 93.823.000,00 € 105.243.000,00 € 91.866.000,00 € - € - € - € - € - € 

13 

Flurneuordnung einschl. Integrierte Ländliche Entwicklung, 

Freiwilliger Land-/Nutzungstausch und Infrastrukturmaßnahmen; 

Ländliche Entwicklung Bayern Finanzierungsrichtlinie (FinR-LE) 

Maßnahmen in der Flurneuordnung Nein Ja Ja Nein 45.320.000,00 € 48.956.000,00 € 51.203.000,00 € 52.305.000,00 € 49.855.000,00 € 45.320.000,00 € 48.956.000,00 € 51.203.000,00 € 52.305.000,00 € 49.855.000,00 € - € - € - € - € - € 

14 

Richtlinie zur Förderung der Anlage von Blühflächen für die 

Biogasnutzung durch den Anbau von Durchwachsener Silphie - 

"Blütenbauer" 

Förderung nachwachsender 

Rohstoffe / Biomasse 
Nein Nein Ja Nein 250.000,00 € - € - € - € - € 250.000,00 € Programm startete verspätet 

15 

Richtlinie zur Durchführung des Aufbauhilfeprogramms Starkregen 

und Hochwasser 2021 (Ländliche Wege im Außenbereich von 

Gemeinden) 

Hilfsmaßnahmen Nein Nein Ja Nein 593.000,00 € 593.000,00 € - € - € - € - € - € 

16 

RL für Zuwendungen zu Maßnahmen der Walderschließung im 

Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (FORSTWEGR 2016 

vom 02.12.2015); Bekanntmachung v. 02.12.2020 

Förderung Maßnahmen im Privat- 

/Körperschaftswald 
Nein Ja Ja Nein 2.989.502,00 € 3.545.830,00 € 2.833.106,00 € 3.671.251,00 € 2.842.419,00 € 2.989.502,00 € 3.545.830,00 € 2.833.106,00 € 3.671.251,00 € 2.842.419,00 € - € - € - € - € - € 

17 

RL zur Förderung projektbezogener Maßnahmen der forstlichen 

Zusammenschlüsse im Rahmen eines forstlichen Förderprogramms 

(FORSTZUSR 2021, vom 23.12.2020) 

Zuschüsse zur Projektförderung der 

forstlichen Zusammenschlüsse 
Nein Nein Ja Nein 7.690.133,00 € 6.381.178,00 € 6.099.387,00 € 8.164.017,00 € 7.792.113,00 € 7.690.133,00 € 6.381.178,00 € 6.099.387,00 € 8.164.017,00 € 7.792.113,00 € - € - € - € - € - € 

18 
RL für Zuwendungen zu waldbaulichen Maßnahmen im Rahmen 

eines forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPR 2020) 

Zuschüsse für Maßn. im Privat- 

/Körperschaftswald 
Nein Ja Ja Nein 22.255.516,00 € 61.641.182,00 € 83.957.640,00 € 71.445.486,00 € 67.611.075,00 € 22.255.516,00 € 61.641.182,00 € 83.957.640,00 € 71.445.486,00 € 67.611.075,00 € - € - € - € - € - € 

19 

RL über Zuwendungen nach dem Bayerischen 

Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNPWaldR 2021, StMUV und 

StMELF v. 14.01.2021) 

Maßnahmen zur Förderung d. Privat- 

/Körperschaftswalds 
Nein Ja Ja Nein 5.191.030,00 € 8.405.656,00 € 10.426.896,00 € 11.431.144,00 € 10.989.477,00 € 5.191.030,00 € 8.405.656,00 € 10.426.896,00 € 11.431.144,00 € 10.989.477,00 € - € - € - € - € - € 

20 

Richtlinie für die Förderung des Einsatzes von Fachkräften der 

Betriebs- und Haushaltshilfe sowie für die Melkeraushilfe 

(Änderung mit Bekanntmachung vom 9.11.2020 und vom 

06.12.2021) 

Förderung der Betriebshilfe Nein Nein Ja Nein - € - € - € - € - € 

Frage 1.1 Frage 1.2 Frage 1.3 
Frage 2.2 Frage 2.3 Frage 2.1 Frage 2.1 Frage 2.1 Frage 2.1 

Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 Frage 3.1, 3.2 
Frage 4.1 Frage 4.1 Frage 4.1 Frage 4.1 Frage 4.1 Frage 4.2 
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21 
Richtlinien Bayerisches Programm Tierwohl (BayProTier) des 

StMELF 
Tierwohl (Zuchtsauen) Nein Nein Ja Nein - € - € - € - € - € 

22 
Richtlinie für die Gewährung der Ausgleichszulage in 

benachteiligten Gebieten (AGZ) 
Ausgleichszulage (AGZ) Ja Ja Nein Nein 112.981.500,54 € 109.972.214,61 € 112.673.603,41 € 111.836.685,19 € 105.180.377,04 € 112.981.500,54 € 109.972.214,61 € 112.673.603,41 € 111.836.685,19 € 105.180.377,04 € - € - € - € - € - € 

Die ELER-Förderprogramme werden aus drei verschiedenen 

Finanzierungstöpfen (EU-Mittel, Bay.- Mittel und GAK-Mittel (60 % Bund 

und 40 % Land) finanziert. Zudem befinden wir uns in zwei 

Förderperioden. Der Förderperiode 2023 bis 2027 und der 

Förderperiopde 2014 bis 2022, da diese bis zum 31.12.2025 läuft. 

Aufgrund der verschiedenen Finanzierungstöpfe und der beiden 

Förderperioden werden bei den bew. Mittel 2019 bis 2023 die 

ausbezahlten Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren eingesetzt. Jedoch 

kann mitgeteilt werden, dass die verfügbaren ELER-Mittel und die 

verfügbaren GAK-Mittel für die Fördermaßnahmen Ausgleichszulage 

und KULAP in der Förderperiode 2014 bis 2022 zu 100 % verausgabt 

wurden. 

23 

Gemeinsame Richtlinie der Bayerischen Staatsministerien für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) und für Umwelt 

und Verbraucherschutz (StMUV) zur Förderung von Agrarumwelt-, 

Klima- und Tierschutzmaßnahmen (AUM) in Bayern 

Bayerisches 

Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) 
Ja Ja Ja Nein 258.605.864,18 € 262.470.291,05 € 278.608.950,83 € 290.115.112,95 € 313.694.803,28 € 258.605.864,18 € 262.470.291,05 € 278.608.950,83 € 290.115.112,95 € 313.694.803,28 € - € - € - € - € - € 

24 
Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EIF)- 

Agrarinvestitionsförderprogramm und Diversifizierungsförderung 

Einzelbetriebliche 

Investitionsmaßnahmen in 

landwirtschaftlichen Unternehmen 

Ja Ja Ja Nein 

32.176.972,66 € 30.657.720,83 € 29.960.128,75 € 27.719.609,84 € 50.016.533,52 € 32.176.972,66 € 30.657.720,83 € 29.960.128,75 € 27.719.609,84 € 50.016.533,52 € 

- € - € - € - € - € 

Die Programme sind im Epl. 08 zusammengefasst dargestellt. 

25 Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft (BaySL) 

Einzelbetriebliche 

Investitionsmaßnahmen in 

landwirtschaftlichen Unternehmen 

Nein Nein Ja Nein - € - € - € - € - € 

26 

Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft - Digital (BaySL- 

Digital) (1000-Feldroboter-Programm, Digitalbonus Landwirtschaft, 

Gülletechnik mit nahinfrarotspektroskopischen Sensoren („NIRS- 

Technologie“), digitale Sensoren in der Tierhaltung )  

Bayerisches Sonderprogramm 

Landw. Digital - BaySL Digital 
Nein Nein Ja Nein - € 1.294.964,00 € 2.404.573,00 € 1.655.489,00 € 1.474.185,00 € - € 1.294.964,00 € 2.404.573,00 € 1.655.489,00 € 1.474.185,00 € - € - € - € - € - € 

Dieses Programm wird ohne eigens ausgewiesenen Mittelansatz in der 

TG 98 (Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig) abgewickelt. Es gibt 

daher keine nicht abgerufenen Mittel. 

27 
Richtlinie zur Förderung von Mehrgefahrenversicherungen in der 

bayerischen Landwirtschaft (MGV) 

Zuschüsse zur 

Mehrgefahrenversicherung 
Ja Nein Ja Nein - € - € - € - € 12.006.328,10 € - € - € - € - € 12.006.328,10 € - € - € - € - € - € keine 

28 

Richtlinie zur Förderung operationeller Gruppen im Rahmen der 

Europäischen Innovationspartnerschaft „Produktivität und 

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft“ (EIP-Agri) 

Europäische 

Innovationspartnerschaft (EIP) 
Ja Nein Ja Nein - € 1.952.006,46 € - € - € 1.069.213,99 € 37.235,66 € 212.624,51 € 587.020,66 € 377.451,64 € 354.442,32 € - 37.235,66 € 1.739.381,95 € - 587.020,66 € - 377.451,64 € 714.771,67 € 

Das ELER-Förderprogramm wird aus zwei Förderperioden finanziert. Der 

Förderperiode 2023 bis 2027 und der Förderperiopde 2014 bis 2022. 

Fördemittel, die in der Förderperiode 2014 - 2022 bewilligt wurden, 

werden mit Mitteln der Fördeperiode 2023 - 2027 ausgezahlt und alle 

bewilligte Mittel werden voraussichtlich zu 100% verausgabt. 

29 
Direktzahlungen: Basisprämie, Umverteilungsprämie, 

Junglandwirteprämie, Kleinerzeugerregelung und Greeningprämie 
Direktzahlungen (DZP) Ja Nein Nein Nein 965.115.780,61 € 951.173.617,76 € 917.156.982,25 € 913.513.560,95 € 900.576.570,87 € 965.115.780,61 € 951.173.617,76 € 917.156.982,25 € 913.513.560,95 € 900.576.570,87 € - € - € - € - € - € 

Die Direktzahlungen werden zu 100 % aus EU-Mittel finanziert. Die 

vorhandenen Haushaltsmittel wurden in allen Jahren ausgeschöpft. 

30 
Landesfischereiverband Bayern e.V.: Zuwendung zur Förderung 

der Fischerei in Bayern aus Mitteln der Fischereiabgabe 
Maßnahmen für die Erwerbsfischerei Nein Nein Ja Nein 3.598.522,00 € 3.843.124,00 € 3.775.132,00 € 4.047.349,00 € 4.225.016,00 € 2.265.517,82 € 2.609.823,59 € 2.243.110,35 € 2.323.742,95 € 2.863.150,85 € 1.333.004,18 € 1.233.300,41 € 1.532.021,65 € 1.723.606,05 € 1.361.865,15 € 

beantragte/bewilligte Mittel beruhen auf Planungen der 

Fischereiverbände; tats. Umsetzung bleibt i.d.R. hinter Planung zurück 

31 
Richtlinie für den Ausgleich von Fischotterschäden im Rahmen 

eines Fischotter- Managements 
Maßnahmen für die Erwerbsfischerei Nein Nein Ja Nein 492.989,17 € 766.363,77 € 1.082.476,25 € 1.144.754,25 € 1.662.683,30 € 492.989,17 € 766.363,77 € 1.082.476,25 € 1.144.754,25 € 1.662.683,30 € - € - € - € - € - € 

32 
Richtlinie zur Förderung der Bienenhaltung über 

Landesmaßnahmen 
Förderung der Bienenhaltung Nein Nein Ja Nein 558.910,00 € 401.230,00 € 381.678,00 € 436.616,00 € 438.284,00 € 558.910,00 € 401.230,00 € 381.678,00 € 436.616,00 € 438.284,00 € - € - € - € - € - € 

33 

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Bekämpfung 

von Wicklerarten im Weinbau und Obstbau durch den Einsatz des 

Pheromonverfahrens (BayWOP) 

Maßnahmen im Weinanbau und 

Obstanbau 
Nein Ja Ja Nein 250.000,00 € 250.000,00 € 300.000,00 € 380.000,00 € 400.000,00 € 246.051,68 € 266.594,88 € 269.173,92 € 297.871,18 € 306.591,31 € 3.948,32 € - 16.594,88 € 30.826,08 € 82.128,82 € 93.408,69 € 

34 

Förderung des Weintourismus und der Weinvermarktung; 

Richtlinie zur Förderung der strukturellen Weiterentwicklung der 

bayerischen Weinanbaugebiete und der Infrastruktur zur 

Vermarktung von Wein (BaySTW) 

Maßnahmen im Weinbau Nein Nein Ja Nein 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 570.487,97 € 435.475,74 € 101.752,46 € - € - € - 220.487,97 € - 85.475,74 € 248.247,54 € 350.000,00 € 350.000,00 € 
Die Umsetzung der Maßnahmen benötigt mehr Zeit, daher erfolgt der 

Mittelabruf erst verspätet. 

35 Bayerisches Bergbauernprogramm (BBP) 
Förderung der Berglandwirtschaft 

einschließlich der Alm-/Alpwirtschaft 
Nein Nein Ja Nein 3.783.129,00 € 2.836.584,00 € 1.973.959,80 € 2.168.999,97 € 2.259.441,74 € 3.783.129,00 € 2.836.584,00 € 1.973.959,80 € 2.168.999,97 € 2.259.441,74 € - € - € - € - € - € 

36 
Europäische Meeres, Fischerei und Aquakulturfonds 2021-2027 

(EMFAF) 
Maßnahmen für die Erwerbsfischerei Nein Nein Ja Nein - € - € - € - € - € - € 

Im EMFAF wurden 2023 noch keine Mittel bewilligt (Beginn erst im März 

2024). 

Im Programm sind EU- und Landesmittel enthalten (70/30) 

37 Europäische Meeres- und Fischereifonds 2013-2020 (EMFF) Maßnahmen für die Erwerbsfischerei Ja Nein Ja Nein 657.077,50 € 385.746,50 € 485.218,00 € 257.996,00 € 224.060,50 € 597.063,50 € 340.433,00 € 398.393,00 € 244.675,50 € 223.958,50 € 60.014,00 € 45.313,50 € 86.825,00 € 13.320,50 € 102,00 € 

Im EMFF waren EU- und Landesmittel enthalten (75/25). Hier sind nur 

Landesmittel ausgewiesen. 

Häufig mehr Mittel beantragt als tatsächlich benötigt oder Vorhaben 

wurden günstiger umgesetzt, z.T. auch nicht realisiert. 

38 

Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung 

gefährdeter einheimischer landwirtschaftlicher Nutztierrassen 

(Gefährdete Nutztier RL) 

Maßnahmen für gefährdete 

einheimische landwirtschaftliche 

Nutztiere 

Nein Nein Ja Nein 828.000,00 € 881.875,00 € 886.000,00 € 917.815,00 € 1.349.086,00 € 828.000,00 € 880.675,00 € 886.000,00 € 916.585,00 € 1.345.646,00 € - € 1.200,00 € - € 1.230,00 € 3.440,00 € 

39 

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der  

Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

(Marktstrukturverbesserungs-Richtlinie – MStrVerbR) 

Maßnahmen in der Vermarktung Ja Ja Nein Nein 6.386.104,23 € 14.734.685,33 € 20.118.668,32 € 11.097.040,67 - € 6.399.496,43 € 7.180.262,99 € 10.596.804,50 € 8.615.082,17 € 6.892.611,41 € - € - € - € - € - € 

40 

EU-Schulprogramm: Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen im Rahmen des Landwirtschaftserzeugnisse- 

Schulprogrammgesetzes (EU-Schulprogrammrichtlinie – ESpR) 

Maßnahmen im Bereich Schulmilch 

und Schulfrucht 
Ja Nein Ja Nein 12.671.357,95 € 8.108.159,80 € 7.425.491,94 € 12.468.777,83 € 15.398.975,03 € 12.671.357,95 € 8.108.159,80 € 7.425.491,94 € 12.468.777,83 € 15.398.975,03 € - € - € - € - € - € 

Anlage zur Schriftlichen Anfrage Drucksache 19/2064 2/3



41 

Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern e. V. : 

Förderung der obligatorischen Kontrollen im Rahmen der 

Qualitätsregelung „Geprüfte Qualität“ (GQ) 

Maßnahmen im Bereich Kontrollen 

zu GQ-Bayern 
Nein Nein Ja Nein 19.330,00 € 19.330,00 € 20.258,27 € 32.231,47 € 68.578,00 € 14.622,57 € 15.084,77 € 9.049,52 € 7.622,74 € 15.086,57 € 4.707,43 € 4.245,23 € 11.208,75 € 24.608,73 € 53.491,43 € 

Die Bewilligungszeiträume entsprechen z. T. nicht den Haushaltsjahren, 

sondern sind jahresunabhängig (z.B. Bewilligungszeitraum 07/23-12/25). 

Die endgültige Fördersumme wird erst nach der 

Verwendungsnachweisprüfung ausbezahlt. Somit bezieht sich die 

ausbezahlte Summe nicht auf die bewilligten Mittel desselben Jahres. Die 

Verwendungsnachweisprüfung für 2023 ist noch ausstehend, daher sind 

noch nicht alle Mittel vollständig ausbezahlt. Generell ist anzumerken, 

dass sich die aufgeführten ausbezahlten Beträge auf den 

vorhergehenden Förderzeitraum beziehen. 

Die Bewilligungszeiträume entsprechen z. T. nicht den Haushaltsjahren, 

sondern sind jahresunabhängig (z.B. Bewilligungszeitraum 07/23-12/25). 

Die tatsächliche Fördersumme wird erst nach der 

Verwendungsnachweisprüfung ausbezahlt. Die 

Verwendungsnachweisprüfung für 2023 ist noch ausstehend, daher sind 

noch nicht alle Mittel vollständig ausbezahlt. 

42 

Landwirtschaftliche Qualitätssicherung Bayern GmbH: Förderung 

der obligatorischen Kontrollen im Rahmen der Qualitätsregelung 

„Geprüfte Qualität“ (GQ); vorläufiger Bewilligungsbescheid für den 

Zeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023 

Maßnahmen im Bereich Kontrollen 

zu GQ-Bayern 
Nein Nein Ja Nein 334.973,72 € 418.782,91 € 321.187,57 € 607.585,36 € 885.842,01 € 214.212,54 € 188.238,77 € 180.187,08 € 377.633,70 € 437.724,33 € 120.761,18 € 230.544,14 € 141.000,49 € 229.951,66 € 448.117,68 € 

43 
Förderung von regionalen Projekten zur Nahversorgung; Aus dem 

Landkreis - für den Landkreis (Regional-Nahversorgungsrichtlinie) 
Maßnahme Absatzförderung Nein Nein Ja Nein - € - € - € - € 500.000,00 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 500.000,00 € 

Antragstellung erst seit April 2023 möglich; Voraussetzung ist eine 

Vernetzung, die Zeit benötigt. Die eingegangenen Anträge haben z. T. VZ 

beantragt und liegen zur Bewilligung vor. 

44 
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

(VuVregio) 
Maßnahmen in der Vermarktung Nein Nein Ja Nein 533.022,15 € 1.271.897,45 € - € 419.119,91 € 2.419.569,03 € 549.704,08 € 408.465,85 € 514.344,57 € 397.321,65 € 950.570,32 € - 16.681,93 € 863.431,60 € - 514.344,57 € 21.798,26 € 1.468.998,71 € 
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente�
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen�
zur Verfügung.
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